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Zitat von sunshine_:-)

"Unterbrechungen der Elternzeit, die überwiegend auf die Schulferien entfallen, sind
generell nicht zulässig. Beispiel: Soll die Elternzeit in den Sommerferien enden, ist dies
grundsätzlich nicht zulässig. Die Lehrkraft muss entweder sechs Wochen vor den
Sommerferien (jeweils Dauer der Ferien selbst) oder nach den Ferien mit dem ersten
Schultag ihren Dienst wieder aufnehmen. Die Elternzeit darf nur in den Ferien enden,
wenn die Elternzeit mit Vollendung des ersten oder dritten Lebensjahres des Kindes
endet.

Witzig, die schreiben das dort einfach hin. Wieso das so sein soll ist nicht begründet. Das
Gesetz sagt zwar, dass aus betrieblichen Gründen eine Ablehnung erfolgen kann. Mich würde
diese mal interessieren und wie haltbar das vor Gericht ist. Im Gesetz wird ausdrücklich auf den
Klageweg hingewiesen.
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